
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 28 (1972)

Heft: 5-6

Artikel: Zum Thema Bürgerrechtsrevision

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-845683

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 19.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-845683
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


an die kantonalen Fremdenpolizeibehör-
den die Weisung zu erteilen, dass auslän-
dische Ehegatten von Schweizerinnen aus
der Schweiz nur weggewiesen werden
dürfen beim Vorliegen von objektiv wich-
tigen Gründen, insbesondere von Auswei-
sungsgründen im Sinne von Art. 10 des
Bundesgesetzes über den Aufenthalt und
die Niederlassung der Ausländer.

II. Was die unmündigen Kinder ausländi-
scher Staatsangehörigkeit einer Schwei-
zerin anbetrifft, beantragen wir:
Es sei eine Gesetzesänderung in dem
Sinn durchzuführen, dass in keinem Fall
die unmündigen Kinder einer Schweizerin
aus der Schweiz ausgewiesen werden dür-
fen oder ihnen eine Aufenthaltsbewilligung
verweigert werden kann. Es sollte nicht
vorkommen, dass durch fremdenpolizei-
liehe Massnahmen eine schweizerische
Mutter auch nur vorübergehend von ihren
Kindern ausländischer Nationalität ge-
trennt wird- Wir sind der Ansicht, dass es
sich hier um eine Frage der Menschlich-
keit gegenüber der schweizerischen Mut-
ter handelt.
Wir gestatten uns den Hinweis, dass die
Schweiz bereits einen Schritt in dieser
Richtung getan hat, indem in den Art. 27
und 28 des Bundesgesetzes über Erwerb
und Verlust des Schweizer Bürgerrechts
vom 29. September 1952 eine erleichterte
Einbürgerung für diese Kinder vorgesehen
ist. Es sollte nicht möglich sein, dass durch
Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung
eine schweizerische Mutter daran gehin-
dert werden könnte, für ihre Kinder die
Vorbedingungen zur Erlangung des
schweizerischen Bürgerrechts zu erfüllen.
Überdies wird es für nützlich erachtet, die
schweizerischen Mütter auf die Möglich-

keit des Erwerbs der schweizerischen Na-
tionalität für ihre ausländischen Kinder
aufmerksam zu machen. Dies könnte in
einfachster Weise dadurch geschehen,
dass im Text, welcher der Zivilstandsbe-
amte den Schweizerinnen bei der Verehe-
lichung mit Ausländern übergibt, nicht nur
erklärt wird, wie sie die schweizerische
Nationalität beibehalten, sondern dieselbe
auch für ihre ausländischen Kinder erwer-
ben können.
Im Bewusstsein, dass die Probleme der
Schweizerin, welche einen Ausländer hei-
ratet und welche Mutter ausländischer
Kinder ist, die Frauen aller Stände leb-
haft beschäftigen, ersuchen wir Sie höf-
lieh, unsere Eingabe wohlwollend zu prü-
fen. Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr
Bundesrat, den Ausdruck unserer vorzüg-
liehen Hochachtung.
Schweizerischer Verband für Frauenstimm-
recht

Die Präsidentin: Die Präsidentin der
Dr. L. Ruckstuhl Kommission für

Rechtsfragen:
Antoine Quinche,
Rechtsanwältin

Zum Thema
Bürgerrechtsrevision
sind für unseren Standpunkt folgende par-
lamentarische Vorstösse von Bedeutung:
Postulat Kurzmeyer vom 5. 6.1969:
«Wiewohl sich das Bundesgesetz über Er-
werb und Verlust des Schweizerbürger-
rechts vom 29.9.1952 in der Praxis als
fortschrittliche Gesetzgebung erwiesen
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hat, erscheinen doch zeit- und erfahrungs-
bedingte Abänderungen notwendig zu wer-
den. Unter anderem sind die Neuordnung
oder Ergänzung der Bestimmungen über
die Assimilationsvoraussetzungen, eine
mögliche Verbesserung der erleichterten
Einbürgerung, die Rechtsstellung der
Schweizerin, die mit einem Ausländer ver-
heiratet ist, die einbürgerungsrechtlichen
Bestimmungen in Adoptionsfällen, eine
mögliche weitere Abkürzung der Fristen
für Jugendliche und Fragen der Gebühren
einer Überprüfung zu unterziehen.

Der Bundesrat wird daher eingeladen, im
Sinne dieses Postulates entsprechende
Vorschläge zur Revision des zitierten Ge-
setzes zu prüfen.»

Postulat Luder vom 15. 3. 1972:

«Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, ob
und wie durch eine Revision des Bundes-
gesetzes über Erwerb und Verlust des
Schweizerbürgerrechts

a) Kinder von Schweizerinnen, die mit
Ausländern verheiratet sind, aber das
Schweizerbürgerrecht beibehalten haben,
das Schweizerbürgerrecht ebenfalls erhal-
ten, sofern beide Eltern im Zeitpunkt der
Eintragung der Geburt im Geburtsregister
ihre Zustimmung erteilen;

b) die heutige Auslegung des Art. 5 durch
das Bundesgericht im Gesetz verankert
werden kann;

c) die Anpassung anderer Bestimmungen
an die veränderten Verhältnisse vorge-
nommen werden soll.»

Kleine Anfrage Wicky vom 16. Dez 1971
Kantonsbürgerrecht der verheirateten
Frauen
«Man erörtet in verschiedenen Kantonen
und vor allem in Genf die Möglichkeit, dass
eine Bürgerin, die einen Schweizer aus
einem andern Kanton heiratet, ihr Kan-
tonsbürgerrecht behalten kann.

Wäre der Bundesrat bereit, eine Änderung
der gesetzlichen Bestimmungen, nämlich
der Verfassung, des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches und der Verordnungen
über den Zivilstand zu prüfen, um eine
solche Reform zu ermöglichen?»

Antwort des Bundesrates
«Das Bundesrecht schreibt weder in Artikel
54 Absatz 4 BV noch in Artikel 161 Ab-
satz 1 ZGB ausdrücklich vor, dass die
Schweizerin die einen Schweizer Bürger
aus einem andern Kanton heiratet, mit der
Heirat ihr angestammtes Bürgerrecht ver-
liert. Der Verlust ihres angestammten Bür-
gerrechts ergibt sich im interkantonalen
Verhältnis aus dem Grundsatz der Einheit
der Familie-—-ein Name, ein Wohnsitz,
ein Bürgerrecht — und beruht auf Bun-
desgewohnheitsrecht. Dieses findet in der
Verordnung über das Zivilstandswesen
seinen Niederschlag. Es bindet die Kan-
tone, die in ihren Bürgerrechtsgesetzen
nichts Abweichendes bestimmen dürfen.
Der Bundesrat erklärt sich bereit, im Rah-
men der Vorarbeiten für die Revision des
Eherechts eine Änderung dieser Rechts-
läge prüfen zu lassen, um den Kantonen
zu ermöglichen, in ihren Bürgerrechtsge-
setzen vorzusehen, dass die Ehefrau auch
im interkantonalen Verhältnis ihr ange-
stammtes Bürgerrecht beibehält.»
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